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Liebe Genossinnen und Genossen, 
seit der Bundestagswahl und meinem Einzug in den 
Deutschen Bundestag ist einiges passiert. An dieser Stelle 
danke ich nochmals allen ganz herzlich, die mich im 
Wahlkampf unterstützt haben. Jetzt geht es darum, das 
politische Profil zu schärfen und notwendigen Veränderungen 
mit sozial gerechter Politik zu begegnen. Mit diesem Bericht 
aus dem Bundestag werde ich euch zukünftig über aktuelle 
Themen und Ereignisse rund um den Bundestag in Berlin 
informieren.  Sicherlich sind Informationen heute über die 
vielfältigen Medien verfügbar. Mir ist es aber wichtig, euch als 
MdB zu informieren und meine Sichtweisen zu 
dokumentieren. Aber auch eure Einschätzungen, Meinungen, 
Ansichten, Kommentare sind mir wichtig. Daher würde ich 
mich über eure Bewertungen sehr freuen.  
Schickt mir einfach eine E-Mail (bernd.westphal@bundestag.de). 
 

Zu erreichen bin ich zukünftig:  
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In Berlin angekommen, den Kopf voller Ideen und die Absicht Politik zu 

machen, musste ich zunächst mit der Bundestagsverwaltung meine 

Erfahrungen sammeln. Als neues Mitglied des Bundestages (MdB) sind 

zunächst eine ganze Reihe von Dingen zu organisieren.  Büro, PC, Telefon, 

Personal, …! Man braucht zunächst Geduld. Alle sind sehr nett und kümmern 

sich hervorragend.  Mit Corinna Heiland habe ich eine hervorragend 

qualifizierte Mitarbeiterin für das Berliner eingestellt, die über sehr viel 

Erfahrung im Parlamentsbetrieb verfügt. Büros haben wir im Jakob-Kaiser-

Haus und wir sind bereits unter bernd.westphal@bundestag.de zu erreichen. 

Die Fraktion hat sich am 24.9. konstituiert. Frank-Walter Steinmeier ist zum 

Vorsitzenden und Thomas Oppermann zum Parlamentarischen 

Geschäftsführer gewählt worden. Die erste Bundestagssitzung hat am 22. 

Oktober stattgefunden. Ein bewegender Moment für jeden neuen 

Abgeordneten. Jetzt laufen die Koalitionsverhandlungen und es bleibt 

abzuwarten, was wir als SPD durchsetzen können. 

 

Die Koalitionsverhandlungen werden aus der Bundestagsfraktion durch die 

bestehenden Arbeitsgruppen begleitet. Dort kann man sich inhaltlich 

einbringen. Eine ganze Reihe wichtiger Themen stehen auf der  

Tagesordnung der Verhandlungsgruppen.  Erste Ergebnisse  sind bereits 

verhandelt. Die „Wasserstandsmeldungen“  sind teilweise in den Medien zu 

lesen. Alles muss zu erst im Paket vereinbart und unterschrieben werden . 

Danach findet unser Mitgliederentscheid statt. 

Erste Eindrücke als MdB 
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Wer verhandelt den Koalitionsvertrag    (Quelle: Politik&Kommunikation)  











Was ist uns wichtig: 



Mitgliedervotum 

Richtlinie für die Durchführung eines verbindlichen Mitgliedervotums 

Beschlossen auf der Sitzung des Parteivorstandes am 20.10.2013 

 

Die SPD führt ein bundesweites verbindliches Mitgliedervotum durch. Mit dem 

Votum 

entscheiden die Mitglieder der SPD zu der Frage, ob die SPD den mit den 

Unionsparteien CDU/CSU ausgehandelten Koalitionsvertrag auf Bundesebene 

abschließen soll. Dazu beschließt der Parteivorstand diese Richtlinie: 

Der SPD-Parteivorstand führt ein bundesweites verbindliches Mitgliedervotum 

durch. Damit erhalten die Mitglieder die Möglichkeit, über den zwischen SPD und 

CDU/CSU ausgehandelten Koalitionsvertrag ein Votum abzugeben. 

Das Mitgliedervotum ist verbindlich, wenn sich mindestens 20 % der Mitglieder 

beteiligt haben. 

Das Mitgliedervotum wird als reine Briefwahl durchgeführt. 

Unmittelbar nach Beschlussfassung über die Durchführung des verbindlichen 

Mitgliedervotums durch den Parteivorstand, werden die Mitglieder elektronisch 

und über die Homepage www.spd.de über das Mitgliedervotum informiert. Im 

Vorwärts 

wird das Verfahren für alle Mitglieder erläutert. 

Der Abstimmungsstichtag für die Briefwahl wird durch den Parteivorstand 

festgelegt, sobald das Ende der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und 

CDU/CSU feststeht. Unmittelbar im Anschluss an die Festlegung des 

Abstimmungsstichtages werden die Briefwahlunterlagen erstellt und allen 

Mitgliedern (Druck und Versanddauer ca. 14 Tage, wenn Briefumschläge für die 

Briefwahl ohne Datum vorproduziert werden können (die Produktion 

Briefwahlunterlagen komplett für alle Mitglieder erfordert ca. 4 Wochen zuzüglich 

Versanddauer von ca. 4 Tagen) zugesendet. Darüber hinaus wird elektronisch 

und über die Homepage www.spd.de über den Abstimmungsstichtag informiert. 

 

Der Koalitionsvertrag wird allen Mitgliedern zugänglich gemacht. 

 

Bis zum Abstimmungsstichtag finden Regionalkonferenzen des Parteivorstands 

statt, auf denen die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen vorgestellt und 

diskutiert werden. 

 

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der SPD, die bis zur Festlegung des 

Abstimmungsstichtages aufgenommen wurden und in der Mitgliederverwaltung 

(MAVIS II) als Mitglied registriert sind. 
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Richtlinie Seite -2- 

 

Die Briefabstimmungsunterlagen bestehen aus dem Stimmzettel, einer 

eidesstattlichen Erklärung und zwei Umschlägen. Das Mitglied muss den 

Stimmzettel in den ersten, zu verschließenden Umschlag legen und diesen 

Umschlag zusammen mit der eidesstattlichen Erklärung in den zweiten. Diesen 

Umschlag sendet das Mitglied verschlossen an den Parteivorstand zurück. 

Per Briefabstimmung abgegebene Stimmen müssen bis zum 

Abstimmungsstichtag 24.00 Uhr im Postfach des Parteivorstands eingegangen 

sein (Posteingang). Die Öffnung des Postfachs sowie die Auszählung erfolgen 

unter Aufsicht einer von den Bezirken und Landesverbänden benannten MPZK.  

Die einheitlichen Stimmzettel haben folgenden Text: 

„ 

Durchführung eines Mitgliedervotums Soll die SPD den mit CDU/CSU 

ausgehandelten Koalitionsvertrag vom XXXXXXX abschließen? 

-Ja 

-Nein 

Bitte nur eine Stimme abgeben.“ 

Ungültig sind Stimmzettel, die den Willen nicht zweifelsfrei erkennen lassen. Die 

Öffnung des Postfachs und Auszählung aller Stimmen erfolgt am Folgetag des 

Abstimmungsstichtages. Die MPZK entscheidet jeweils über die Gültigkeit der 

abgegebenen Stimmen und stellt das Ergebnis der Abstimmung fest. Stimmzettel 

und Abstimmungsprotokoll sind beim SPD Parteivorstand für die Dauer eines 

Jahres nach Abstimmungsschluss sicher und verschlossen aufzubewahren. 

Die Veröffentlichung des Ergebnisses obliegt dem Parteivorstand. Dieser 

veröffentlicht das Ergebnis spätestens am Tag nach der Auszählung.  

Abhöraffäre NSA 

Der Whistleblower und ehemalige Mitarbeiter 

einer Beratungsfirma der National Security 

Agency (NSA), Edward Snowden, wollte nicht 

in einer Welt  leben, in der alles, was er tut 

und sagt aufgezeichnet wird. Im Mai verließ 

Snowden die USA und begann, Details über 

die US-amerikanischen und britischen Ausspähprogramme Prism und Tempora 

zu enthüllen. Es darf keine Rolle spielen, ob Bürgerinnen und Bürger oder die 

Kanzlerin bespitzelt werden. Die Regierung hätte längst handeln müssen und 

die Bürgerrechte schützen. Auch bei einer Abwägung zwischen Sicherheit und 

Freiheit, darf die Überwachung ohne juristische Legitimation nicht akzeptiert 

werden. Am 18. November wird sich der Bundestag in einer Sondersitzung 

mit dem Thema befassen.  Nach einem Gutachten des Wissenschaftlichen 

Dienstes des Bundestages, kann eine Auslieferung Snowdens an die USA 

unter bestimmten Gründen verweigert werden.  


